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Herausgegeben vom Präsidenten der Hochschule Ruhr West 

Mellinghofer Straße 55, 45473 Mülheim an der Ruhr 

Mülheim an der Ruhr, 27.05.2013 

Laufende Nummer: 24/2013 

 

 

Wahlausschreiben 

für die Wahlen der Vertreter/-innen  

aus den Gruppen der Studierenden zum Senat,                            

der Qualitätsverbesserungskommission,                                      

der Gleichstellungskommission und den Fachbereichsräten 

der Hochschule Ruhr West 
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Gemäß § 7 Absatz 1 der Wahlordnung der Hochschule Ruhr West hat die Wahlleitung folgendes 

Wahlausschreiben erlassen: 

 

Wahlausschreiben für die Gremienwahlen 2013 (studentische Vertreter/ -innen) 

Folgende Gremien mit der zugehörigen Anzahl der Sitze werden gewählt: 

Gremium Gruppe Sitze 

   

Senat Studierende 3 

   

Qualitätsverbesserungskommission Studierende 4 

   

Gleichstellungskommission Studierende 2 

   

Fachbereichsrat Fachbereich 1 Studierende des Fachbereich 1 2 

   

Fachbereichsrat Fachbereich 2 Studierende des Fachbereich 2 2 

   

Fachbereichsrat Fachbereich 3 Studierende des Fachbereich 3 2 

   

Fachbereichsrat Fachbereich 4 Studierende des Fachbereich 4 2 

   

Die Gruppenvertretungen in den Gremien werden in freier, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl 

von der jeweiligen Mitgliedergruppe gewählt (§ 2 Abs. 1 der Wahlordnung für die Gremien der 

HRW). 

Wahlberechtigt sind alle Studierenden der Hochschule Ruhr West, die im Wählerverzeichnis 

eingetragen oder von Amts wegen dort ergänzt worden sind. Ein Abdruck des Wählerverzeichnisses 

liegt ab dem 31.05.2013 am Campus Mülheim, Mellinghofer Straße 55, Gebäude 35, Raum 2.19 aus. 

Das Wählerverzeichnis kann dort an jedem Arbeitstag zu den üblichen Bürozeiten bis zum Ende der 

Stimmabgabe am 4. Juli 2013 von allen Wahlberechtigten eingesehen werden. Einsprüche gegen das 

Wählerverzeichnis können innerhalb einer Woche nach Auslegung schriftlich beim Wahlvorstand 

eingelegt werden. Die Frist endet am 07.06.2013. 

Die Wahlberechtigten werden dazu aufgefordert, Wahlvorschläge binnen zweier Wochen nach dem 

Erlass dieses Wahlausschreibens beim Wahlvorstand, z. Hd. Frau Susan Schröter, Campus Mülheim 

an der Ruhr, Mellinghofer Straße 55, Gebäude 35, Raum 2.19, einzureichen. Die Wahlvorschläge 

können auch in Mülheim und in Bottrop jeweils beim Studierendenservice abgegeben werden. 

Vordrucke für die Wahlvorschläge stehen im eCampus zur Verfügung. Die Einreichungsfrist für die 

Wahlvorschläge endet am 10.06.2013 (Eingang). 
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Gewählt werden kann nur, wer in einem gültigen Wahlvorschlag aufgenommen ist. Die schriftlichen 

Einverständniserklärungen der Bewerberinnen und Bewerber sind beizubringen (Unterschriften auf 

dem Formular des Wahlvorschlags). Für jede Bewerberin bzw. jeden Bewerber sollte eine 

Stellvertretung benannt werden. Wahlvorschläge, die zu spät eingereicht wurden oder bei denen die 

Einverständniserklärungen fehlen, sind ungültig. 

Die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber sind untereinander mit fortlaufender Nummer 

aufzuführen. Außer dem Namen sind Vornamen und Fachbereich anzugeben. Bewerber und 

Bewerberinnen dürfen nur auf einem Wahlvorschlag pro Gremium benannt werden.  

 

Die zugelassenen Wahlvorschläge werden am 17.06.2013 in einer öffentlichen Sitzung verkündet. Ort 

und Zeit werden noch bekanntgegeben. 

 

Die Wahl zu den Gremien findet vom 02. – 04.07.2013 statt.  

Folgende Wahllokale werden eingerichtet:  

- Campus Mülheim an der Ruhr, Dümptener Straße 45 - Gebäude B 1 - Mensa 

- Campus Mülheim an der Ruhr, Mellinghofer Straße 55 - Gebäude 26 - Cafeteria 

- Campus Bottrop, Tannenstraße 43 – Cafeteria 

Die Stimmabgabe ist an den Wahltagen von 09.30 bis 14.30 Uhr möglich. 

 

Wahlberechtigte, die zum Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme abzugeben, haben die 

Möglichkeit der Briefwahl. Hierzu können sie vom 20. Juni bis zum 25. Juni 2013 einen formlosen 

Antrag auf Briefwahl bei der Wahlleitung stellen. Mailadresse: susan.schroeter@hs-ruhrwest.de  

 

Die öffentliche Auszählung der abgegebenen Stimmen und die Feststellung der Wahlergebnisse 

erfolgt am 04.07.2013 ab 15:30 Uhr am Campus Mülheim an der Ruhr,  Mellinghofer Straße 55 - 

Gebäude 35 - Raum 1.22. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 27.05.2013 

 

 

 

Vizepräsident für Wirtschafts- und Personalverwaltung       
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Bekanntgegeben und veröffentlicht durch den Präsidenten der Hochschule Ruhr West. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 27.05.2013     Der Präsident 

 

 

 

        Prof. Dr. Eberhard Menzel 
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Terminplan für die Gremienwahl 2013 (studentische Vertreter/-innen) 

 

 

Termin Was Wer Bemerkungen 

    

24. Mai 2013, Fr Festsetzung des Wahltermins WL*  

27. Mai 2013, Mo Wahlausschreibung WL  

29. Mai 2013, Mi Aufstellung Wählerverzeichnis WL  

31. Mai 2013, Fr Auslage Wählerverzeichnis WL  

07. Juni 2013, Fr Ablauf Einspruchsfrist, Schließung 

Wählerverzeichnis 

WL  

10. Juni 2013, Mo Fristablauf zur Abgabe von 

Wahlvorschlägen 

  

10. Juni 2013, Mo Prüfung von Wahlvorschlägen formal: WL 

inhaltlich: WV** 

 

13. Juni 2013, Do Ablauf der Nachfrist zur 

Mängelbehebung 

formal: WL 

inhaltlich: WV 

 

17. Juni 2013, Mo Ablauf der Nachfrist nach § 15 Abs. 8 

WO 

WV  

17. Juni 2013, Mo Bekanntgabe zugelassener 

Wahlvorschläge 

WV öffentliche Sitzung  

20. Juni 2013, Do Ende Einspruchsfrist gegen 

Nichtzulassung von Wahlvorschlägen 

  

20. Juni 2013, Do (Antrags-)Beginn Briefwahl   

25. Juni 2013, Di Antragsende Briefwahl    

2. Juli 2013, Di Wahltag WV + Wahlhelfer 9.30 – 14.30 Uhr 

3. Juli 2013, Mi Wahltag WV + Wahlhelfer 9.30 – 14.30 Uhr 

4. Juli 2013, Do Wahltag + Ende Abgabe der 

Briefwahl 

WV + Wahlhelfer 9.30 – 14.30 Uhr 

4. Juli 2013, Do öffentliche Auszählung WV + Wahlhelfer 15.30 Uhr 

18. Juli 2013, Do endgültiges Wahlergebnis 

veröffentlichen 

WL  

    

 
*WL = Wahlleitung 

**WV = Wahlvorstand 

Fristen enden jeweils 16.00 Uhr am Ablauftag, sofern WV mit WL nichts anderes festlegt (§3 Abs. 1). 

  

 


